
FACHBEREICH KULTUR-  UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 

 

 

STUDIENGANGSPEZIFISCHE PRÜFUNGSORDNUNG 

FÜR DEN BACHELORSTUDIENGANG 

„GEOGRAPHIE“ 

 

 

 

 

beschlossen in der 

67. Sitzung des Fachbereichsrats des Fachbereichs Kultur- und Sozialwissenschaften am 12.02.2025 

befürwortet in der 186. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre und 

Studienqualitätskommission (ZSK) am 12.03.2025 

genehmigt in der 419. Sitzung des Präsidiums am 03.04.2025 

AMBl. der Universität Osnabrück Nr. 05/2025 vom 21.08.2025, S. 607 

 

 

 

 

 

 



 2 

I N H A L T : 

 

§ 1 Geltungsbereich .................................................................................................................. 3 

§ 2 Zweck der Prüfung .............................................................................................................. 3 

§ 3 Hochschulgrad .................................................................................................................... 3 

§ 4 Prüfungsausschuss ............................................................................................................. 3 

§ 5 Aufbau, und Gliederung des Studiums ............................................................................... 3 

§ 6 Regelung des Wahlpflichtbereiches benachbarter Disziplinen ........................................... 5 

§ 7 Zulassung zur Bachelorarbeit ............................................................................................. 5 

§ 8 Bachelorarbeit ..................................................................................................................... 5 

§ 9 Gesamtergebnis der Bachelorprüfung ................................................................................ 6 

§ 10 In-Kraft-Treten ..................................................................................................................... 6 

 

Studienverlaufsplan „Geographie“ (B.Sc.) .................................................................................... 7 

 

 



 3 

§ 1 Geltungsbereich  

1Für den Bachelorstudiengang „Geographie“ an der Universität Osnabrück gelten die Bestimmungen der 

allgemeinen Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität Osnabrück in der 

jeweils geltenden Fassung. 2Diese Ordnung regelt die weiteren Bestimmungen für den Abschluss des Ba-

chelorstudiengangs „Geographie“. 

§ 2 Zweck der Prüfung 

1Der Studiengang bietet mit der Bachelorprüfung innerhalb von sechs Semestern einen ersten berufsquali-

fizierenden Hochschulabschluss. 2Die Anforderungen dieser Prüfung sichern den Standard der Ausbildung 

im Hinblick auf den Stand der Wissenschaft und die Anforderungen der beruflichen Praxis. 3Durch den 

Abschluss der Bachelorprüfung soll nachgewiesen werden, dass die Kandidatin oder der Kandidat die in-

haltlichen und methodischen Grundlagen ihrer oder seiner Fachrichtung erworben und außerdem die Kennt-

nisse soweit vertieft hat, dass das Studium in einem fachwissenschaftlichen Masterstudiengang fortgesetzt 

werden kann, oder dass eine hinreichende Berufsfähigkeit erworben wurde. 

§ 3 Hochschulgrad 

Auf Grund der bestandenen Bachelorprüfung wird der Hochschulgrad „Bachelor of Science“ (B.Sc.) ver-

liehen. 

§ 4 Prüfungsausschuss 

Zuständig ist der Prüfungsausschuss Geographie des Instituts für Geographie im Fachbereich Kultur- und 

Sozialwissenschaften. 

§ 5 Aufbau, und Gliederung des Studiums 

1Der Umfang des Bachelorstudiengangs Geographie beträgt 180 Leistungspunkte (LP). 2Das Studium glie-

dert sich in einen grundlegenden Pflichtbereich im Umfang von 83 LP (Einführungsmodul 12 LP, neun 

Grundlagenmodule 66 LP, ein Vertiefungsmodul Methoden 5 LP), die verpflichtenden Praktika (14 LP), 

einen Wahlpflichtbereich im Umfang von 47 LP (zwei Vertiefungsmodule 20 LP, Vertiefung IAG 9 LP, 

Lehrforschung 12 LP, Professionalisierung 6 LP), den Wahlpflichtbereich in einer benachbarten Disziplin 

nach § 6 im Umfang von 20 LP sowie zwei Module zur Bachelorarbeit (4 LP bzw. 12 LP). 
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Identifier Modul Voraussetzung/ 

Bemerkung (empf. Sem.) 
SWS1 LP2 PL3 SL4 ER5 

 Einführungsmodul Pflicht 6 12 - 3 nein 

GEO-EINF Einführung in die Geographie ab 1. Sem. 6 12 - 3 - 

 Grundlagenmodule Pflicht 36 66 13 6 ja 

GEO-IAG-I Grundlagen in der Integrativen und 
Angewandten Geographie I 

ab 1. Sem. 5 9 2 - ja 

GEO-METH-I Grundlagen Methoden: Statistik ab 1. Sem. 4 7 1 1 ja 

GEO-HG-I Grundlagen Humangeographie I GEO-EINF/ ab 2. Sem. 4 8 2 - ja 

GEO-PG-I Grundlagen Physische Geographie I GEO-EINF/ ab 2. Sem. 4 8 2 - ja 

GEO-DAT-I Geodaten I: Strukturen ab 2. Sem. 4 7 2 1 ja 

GEO-HG-II Grundlagen Humangeographie II GEO-EINF/ ab 3. Sem. 4 7 1 1 ja 

GEO-PG-II Grundlagen Physische Geographie II GEO-EINF/ ab 3. Sem. 4 7 1 1 ja 

GEO-IAG-II Grundlagen in der Integrativen und 
Angewandten Geographie II 

GEO-EINF/ ab 3. Sem. 3 5 1 - ja 

GEO-DAT-II Geodaten II: Analyse GEO-DAT-I/ ab 3. Sem. 4 8 1 2 ja 

 Professionalisierung Wahlpflicht n.V.6 6 n.V. n.V. nein 

GEO-PROF Lehrveranstaltungen aus dem KoPro-

Angebot und/ oder aus dem 
Lehrprogramm der Universität OS  

ab 1. Sem. n.V. 6 n.V. n.V. nein 

 Vertiefungsmodul Pflicht 2 5 1 - ja 

GEO-METH-IV Vertiefung Methoden GEO-METH-I, GEO-DAT-I/ 

ab 4. Sem. 

2 5 1 - ja 

 Vertiefungsmodule Wahlpflicht 12 29 6 3 ja 

GEO-IAG-III Vertiefung der Integrativen und 

Angewandten Geographie 

GEO-EINF, GEO-HG-I, 

GEO-PG-I/ ab 4. Sem. 

4 9 2 3 ja 

GEO-V-I Vertiefung Geographie I GEO-EINF, GEO-HG-I oder 
GEO-PG-I/ ab 4. Sem. 

4 10 2 - ja 

GEO-V-II Vertiefung Geographie II GEO-EINF, GEO-HG-I oder 
GEO-PG-I/ ab 5. Sem. 

4 10 2 - ja 

 Lehrforschungsmodul Wahlpflicht 5 12 2 - ja 

GEO-PR Geographische Lehrforschung GEO-HG-I, GEO-PG-I/ 
ab 5. Sem. 

5 12 2 - ja 

 Bachelorseminar Pflicht 2 4 1 1 ja 

GEO-BA-BSc Bachelorseminar und Verteidigung nach PO, §7/ ab 6. Sem. 2 4 1 1 ja 

 Praktikumsmodule Pflicht - 14 - 2 nein 

GEO-PRAX-I Fachbezogenes Berufspraktikum I GEO-EINF/ ab 3. Sem. - 7 - 1 nein 

GEO-PRAX-II Fachbezogenes Berufspraktikum II GEO-EINF/ ab 4. Sem. - 7 - 1 nein 

 Benachbarte Disziplinen Wahlpflicht 8-14 20 2-4 0-2 ja 

 2 bis 4 Module, je nach Disziplin  8-14 20 2-4 0-2 ja 

 Bachelorarbeit Pflicht - 12 1 - ja 

GEO-BA Bachelorarbeit mind. 120 LP bei Anmeldung - 12 1 - ja 

Insgesamt    180 26-28 15-17  

                                                           

1 Semesterwochenstunden 
2 Leistungspunkte 
3 Prüfungsleistung 
4 Studienleistung 
5 Endnotenrelevant 
6 Je nach gewählter Veranstaltung 
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§ 6 Regelung des Wahlpflichtbereiches benachbarter Disziplinen 

(1) 1Aus der Liste der nachfolgend genannten Nebenfächer wählt die/ der Studierende einen Wahl-

pflichtbereich in benachbarten Disziplinen mit einem Umfang (Workload) von 20 LP: 

• Politik, 

• Soziologie, 

• Europäische Studien, 

• Umweltsystemwissenschaft, 

• Volkswirtschaftslehre (VWL), 

• Betriebswirtschaftslehre (BWL). 

 2Aufbau und Gliederung des Studiums im Wahlpflichtbereich in benachbarten Disziplinen werden 

auf der Homepage des Instituts für Geographie der Universität Osnabrück veröffentlicht. 

§ 7 Zulassung zur Bachelorarbeit 

(1) Zur Bachelorarbeit wird auf Antrag zugelassen, wer ein ordnungsgemäßes Studium im Umfang von 

120 Leistungspunkten nach Maßgabe der Prüfungsordnung und im Rahmen des tatsächlichen Lehr-

angebots nachweist, und wer in dem Semester, in dem sie oder er die Zulassung zur Bachelorarbeit 

beantragt, an der Universität Osnabrück für den Bachelorstudiengang „Geographie“ eingeschrieben 

ist.  

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 

(3) 1Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit sind beizufügen 

• eine Erklärung darüber, ob bereits eine Bachelorarbeit oder eine Abschlussprüfung an einer Uni-

versität oder gleichgestellten Hochschule nicht bestanden wurde, 

• Vorschläge für Prüfende, 

• der Vorschlag für das Thema der Bachelorarbeit, und 

• eine Immatrikulationsbescheinigung des Semesters, in dem die Anmeldung erfolgt. 

 2Ist es nicht möglich, Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsaus-

schuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(4) Die Zulassung wird versagt, wenn 

• die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

• die Unterlagen unvollständig sind oder 

• die Bachelorprüfung oder die Bachelorarbeit oder eine Abschlussprüfung im gleichen Studien-

gang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule bereits endgültig nicht bestanden ist. 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(6) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich des Bearbeitungszeitraums für die Bachelorarbeit 

bzw. der Versagung der Zulassung erfolgt schriftlich nach § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz 

(VwVfG). 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) 1Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb 

einer vorgegebenen Frist ein definiertes wissenschaftliches Problem unter Anleitung selbstständig 

zu bearbeiten und darzustellen. 2Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen dem Prü-

fungszweck (§ 2 Satz 3) entsprechen. 3Das Thema muss so beschaffen sein, dass es in der dafür 

vorgesehenen Zeit (Absatz 3) bearbeitet werden kann. 

(2) Die Arbeit kann in Absprache mit der / dem Lehrenden in Englisch geschrieben werden. 
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(3) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Bachelorarbeit beträgt drei Monate. 2Das 

Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 zu-

rückgegeben werden. 3Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag die Bear-

beitungszeit bis zu einer Gesamtdauer von fünf Monaten verlängern. 

(4) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, 

dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der 

Arbeit – selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 

hat. 

(5) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in drei gebundenen Exemplaren mit jeweils einer digitalen Version 

(PDF) im zuständigen Prüfungsamt einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  

§ 9 Gesamtergebnis der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 180 Leistungspunkte nachgewiesen und alle Prüfungsleis-

tungen nach § 5 mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden sind. 

(2) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus den gerundeten Durchschnitten der Mo-

dulnoten der endnotenrelevanten Module gewichtet nach den Leistungspunkten gemäß § 5 der Be-

reiche „Pflicht- und Wahlpflichtbereich Geographie“, „Wahlpflichtbereich in einer benachbarten 

Disziplin“ und der Note der Bachelorarbeit. 2Bei der errechneten Gesamtnote werden alle Dezimal-

stellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. 

(3) 1Bei einem Notendurchschnitt von 1,3 oder besser verleiht der Fachbereich der oder dem Studieren-

den das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“. 2Das Prädikat ist auf dem Zeugnis zu vermerken. 

(4) Das Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung weist neben der Gesamtnote auch die Note für 

die Bachelorarbeit, die Note für den Pflicht- und Wahlpflichtbereich Geographie sowie die Note für 

den Wahlpflichtbereich in einer benachbarten Disziplin nach § 6 aus. 

§ 10 In-Kraft-Treten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Universität Osnabrück am 

Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück zum 01.10.2025 

in Kraft. 
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